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38 000 Z/v//scbüfzer /m D/ensfe der /U/geme/nhe/f

105 000 Einsatztage

Obschon die Schweiz im vergangenen Jahr von schweren Unwettern
weitgehend verschont blieb, wurde der Zivilschutz bei vielfältigen
Aufgaben zugunsten der Allgemeinheit eingesetzt. Über 38 000
Schutzdienstpflichtige leisteten bei rund 1300 Einsätzen mehr als
105 000 Diensttage als Nothilfe, für Instandstellungsarbeiten oder im
Sozialdienst.

MB. Am meisten Schutzdienstlei-
stende (10 000 Personen) wurden
im vergangenen jähr in der eige-
nen Gemeinde zugunsten kommu-
naler Infrastrukturarbeiten (Wege-
bau, Bachverbauungen) einge-
setzt. Rund 3800 halfen bei der
Bewältigung der Folgen von Scha-

denereignissen, so etwa bei der
Wiederherstellung von Wegen
und Brücken sowie bei Aufforstun-
gen. Annähernd gleich viele Leute
setzten die Gemeinden zur Unter-

Bis Mitte 1995

NdD. Der Bundesrat hat das über-
arbeitete und auf den neuesten
Stand gebrachte «Schweizerische
Inventar der Kulturgüter von natio-
naler und regionaler Bedeutung»
(Kulturgüterschutzverzeichnis) ge-
nehmigt. Das Verzeichnis enthält
eine Auswahl von rund 8300 Kul-
turgütern, welche es vor den Aus-

Eidgenössische Räte

Aus dem Ständerat anlässlich
der Sitzung vum 8. März (Quelle:
NZZ vom Donnerstag, 9. März
1995).

Zivilschutzgesetz

Z/egfer (Uri, cvp.) empfiehlt die
vom Nationalrat beschlossenen

Stützung des Personals in Kinder-,
Behinderten-, Alters-, Pflegehei-
men usw. ein. Etwa 1100 Schutz-
dienstleistende standen bei Un-

wettern, Evakuierungen, Unfällen,

Katstrophen als Nothelfer im Ein-

satz. Viele Schutzdienstpflichtige
halfen zudem bei verschiedenen

Veranstaltungen, sei es bei Tagen
der offenen Türen der Zivilschutz-
Organisationen oder andern Ereig-
nissen und Anlässen in der
Gemeinde.

Wirkungen bewaffneter Konflikte
und subsidiär bei Katastrophen in

Friedenszeiten in erster Linie zu
schützen gilt. Das überarbeitete
Inventar ersetzt das erste, 1988

herausgegebene Verzeichnis. Es

wird jetzt in den Druck gehen und
danach den interessierten Stellen

abgegeben.

Massnahmen im Schutzbautenge-
setz abzulehnen, weil diese nicht
seriös erarbeitet worden sind. Der
Nationalrat hat einen Schnell-
schuss abgefeuert, ohne dass sich

die Kantone dazu äussern konn-

ten. Die Massnahmen haben

zudem einen unbedeutenden Ein-

fluss auf den Finanzhaushalt. Im

Departement Koller ist man sogar
der Meinung, dass die Gesetzes-

änderung langfristig zu Mehraus-
gaben führen könnte.

Sa/v/on/ (Tessin, dfp.) stimmt dem
Beschluss des Nationalrates zu,
den dieser mit grosser Mehrheit
gutgeheissen hat. Wir haben uns
wiederholt für eine Reduktion
der Beiträge an die Schutzbauten

eingesetzt, weshalb wir den Be-
schluss des Nationalrates begrüs-
sen.

Pfattner (Basel-Stadt, sp.) korri-
giert Ziegler, dass der Beschluss
des Nationalrates keine Einsparun-

gen bringen sollte. Wir rechnen
mit einer Summe, die sich mit den
Jahren vergrössern dürfte.

ßü/i/er (Luzern, fdp.) spricht von
Hauruck-Übungen nach dem Zu-
fallsprinzip. Handstreichartig soll
der Schutz der Bevölkerung abge-
baut werden. Mit einem Schutz-

Platzangebot von nur noch 50 Pro-

zent, wie dies der Nationalrat
beschlossen hat, gewähren wir
keinen ausreichenden Schutz mehr.

Z/egfer (Uri, cvp.) verfügt über
Zahlen des Bundesamts, auf die
man sich verlassen kann.

ßunrfesraf Sf/ch unterbreitet na-

mens des Bundesrats keinen An-
trag, könnte dem Nationalrat aber
nicht zustimmen.
Mit 22 zu 6 Stimmen wird auf den
Beschluss des Nationalrats nicht
eingetreten.

Aufteilung des Beschlusses

Sc/iü/e (Schaffhausen, fdp.) zieht
einen Antrag auf Aufteilung der
Vorlage zurück, nachdem der Rat

praktisch alle referendumspoliti-
sehen Stolpersteine beseitigt hat.

In der Gesamtabstimmung wird
der Bundesbeschluss B mit 25 zu 0
Stimmen gutgeheissen.

Das Schwe/zerische /nvenfar der /(u/furgüfer von naf/ona/er und
reg7ona/er Bedeutung' w/'rd neu au/ge/egf
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